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20. Jahrgang Ausgabe 5/2023 Rhede, 17.05.2023  

 
 

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt 
erscheint bei Bedarf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener 
Volksblatt hingewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 

 Das Amtsblatt liegt am Eingang des Rathauses (Eingang Rathausplatz) zur kostenlosen 
Mitnahme aus. Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die 
Stadtverwaltung Rhede - Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-
Mail: info@rhede.de 

 Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de/Amtsblatt zur Verfügung. Dort besteht 
auch die Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der 
Abonnent auf neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 11.04.2023. 
- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 
 Tel. 0251/411-0 
 
 
 
Flurbereinigung Berkelaue III 
Az. 4 13 03 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

 
Mit Beschluss vom 12.05.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren 
Berkelaue III angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser 
Beschluss wurde mit der Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
nach § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit gültigen 
Fassung, öffentlich bekannt gemacht. Für die mit dem 176. bis 194. 
Änderungsbeschluss zugezogenen Grundstücke wurde die Aufforderung 
zur Anmeldung unbekannter Rechte ebenfalls bereits öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Mit dem 176. Änderungsbeschluss vom 26.09.2022 wurden die Grundstücke  
 
Gemeinde Rhede 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Büngern 3 30 

Krommert 111 6 

 
zum Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III zugezogen und die 
Flurbereinigung für diese Grundstücke angeordnet (§ 8 FlurbG). 
 
Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse 
ist bisher nicht erfolgt. Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte für die mit dem Änderungsbeschluss zugezogenen 
Grundstücke wird hiermit nachgeholt. 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefordert, Rechte an 
den oben genannten Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung an dem Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 
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innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Aufforderung bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 
 
oder zur Niederschrift bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 

 
anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an 
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, 
die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die 
Nutzung von Grundstücken beschränken. 
 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht 
innerhalb einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist 
nachzuweisen. 
 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso 
gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
Im Auftrag 
 
      (LS) 

 
Andreas Grotendorst 
 
Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die 
Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: 

Dez. 33: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html 
 
 

https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html
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Bekanntmachung 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung 
Rhede (KFR) - Anstalt des öffentlichen Rechts - hat am 10. Mai 2023 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2021 sowie das Jahresergebnis 2021 wie folgt 
festgestellt: 
 
Das Jahresergebnis des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung 
Rhede (KFR) - Anstalt des öffentlichen Rechts - wird mit einem 
Jahresüberschuss von 12.205,45 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wird 
mit der Ergebnisverwendung von -16.555,00 € verrechnet. Der Bilanzverlust 
für 2021 beträgt -4.349,55 €. Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 wird mit 
einer Bilanzsumme in Höhe von 9.754.474,89 € festgestellt. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH, 
Münster, hat mit Datum vom 26. April 2023 die Buchführung im 
Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 einschließlich der Anlagen 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Rhede: 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Kommunalunternehmen 
Flächenentwicklung Rhede, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rhede, 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Kommunalunternehmen Flächenentwicklung 

Rhede, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rhede, für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Anstalten des öffentlichen Rechts geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Anstalt des öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2021 
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sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Anstalt öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, seine 
sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche Vorstellung von der Lage 
der Anstalt öffentlichen Rechts, entsprechen den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellen die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 
 
Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 27 Abs. 2 KUV NRW und § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt öffentlichen Rechts 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und Verwaltungsrates für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Anstalten des öffentlichen 
Rechts geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Anstalt öffentlichen Rechts vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt öffentlichen Rechts zur 
Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der 
Tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Anstalt öffentlichen Rechts vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, dessen sonstigen Angaben nicht 
eine falsche Vorstellung von der Lage der Anstalt öffentlichen Rechts 
erwecken, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entsprechen und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Anstalt öffentlichen Rechts zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt öffentlichen Rechts 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der 
Anstalt öffentlichen Rechts erwecken, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellen, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 27 Abs. 2 KUV NRW 
und § 317 HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen in Jahresabschluss und 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen beziehungsweise das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt öffentlichen Rechts abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Anstalt des öffentlichen Rechts zur Fortführung der 
Tätigkeit aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in Jahresabschluss 
und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
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unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Anstalt öffentlichen Rechts ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der 
Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 

Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Anstalt öffentlichen Rechts vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Anstalt öffentlichen Rechts. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Münster, am 26. April 2023 BDO Concunia GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

  

 gez. Wendel gez. Jürgens 

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
 
Der vorstehende Jahresabschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, Rathausplatz 9, 
Zimmer 228/229, während der Büroöffnungszeiten von 8.00 bis 12.30 Uhr 
und nachmittags nach Terminvereinbarung, bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses öffentlich aus. 
 
 
Rhede, 11. Mai 2023  
 Wewering Terwiel 
 Vorstand Vorstand 
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Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 

"Rhede BO 3, 1. Änderung"  
(Gebiet am Schloßpark, nordöstlich der Münsterstraße) 

 
Der Rat der Stadt Rhede hat in seiner Sitzung vom 19.04.2023 gem. § 3 
Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes "Rhede 
BO 3, 1. Änderung" (Gebiet am Schloßpark, nordöstlich der 
Münsterstraße) mit der Begründung einschließlich Umweltbericht in der 
vorliegenden Fassung beschlossen.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Rhede BO 3, 1. Änderung“ 
werden zur weiteren städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im 
Wesentlichen die folgenden allgemeinen Planungsziele angestrebt: 

- Festsetzung einer ca. 5 m breiten Verkehrsfläche entlang der 
Münsterstraße,  

- Festsetzung einer zulässigen Anzahl an Wohneinheiten,  
- Festsetzung einer maximalen Trauf- und Firsthöhe bzw. 

Gebäudehöhe. 
 

 
Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) mit Abgrenzung des 

Plangebietes „Rhede BO 3, 1. Änderung“ -unmaßstäblich- 
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Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes "Rhede BO 
3, 1. Änderung" (Gebiet am Schloßpark, nordöstlich der Münsterstraße) 
einschließlich der Begründung mit dem Umweltbericht (in der Begründung 
und dem Umweltbericht werden insbesondere die Bestandssituationen und 
die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Arten- 
und Biotopschutz, Mensch, seine Gesundheit, Kulturgüter, sonstige 
Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 
untersucht und bewertet), 
 

 einem Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Prüfung (Stufe I) vom 
Büro öKon GmbH, Münster vom 11.10.2022 

 
sowie der bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange: 
 

 LWL-Archäologie für Westfalen vom 03.11.2022: Bodendenkmäler 
(Boden) 

 Bezirksregierung Arnsberg – Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
vom 15.11.2022: Bergbauliche Tätigkeiten (Boden) 

 Kreisverwaltung Borken, FB 66.1 – Raumplanung, Landschaft, 
Wasserwirtschaft und Abgrabungen (Fachbereich Natur und Umwelt) 
vom 17.11.2022: Regenrückhaltung (Wasser), Fledermäuse (Tiere, 
Arten- und Biotopschutz) 

 NABU – Kreisverband Borken – vom 21.11.2022: 
Flächenversiegelungen, Stadtklima, Kies- und Schottergärten, Baum- 
und Gehölzbestand, Gehölzentfernungen, Abbruch- und 
Umbaumaßnahmen, Lichteinwirkungen (Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Klima, Arten- und Biotopschutz) 

 
 
erfolgt in der Zeit vom  
 

25.05.2023 bis einschließlich 25.06.2023 
während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Rhede,  

Rathausplatz 9, 46414 Rhede, II. Obergeschoss,  
im vorderen Flurbereich des Fachbereiches 30 (Bau und Ordnung). 

 
Hinweis: Die öffentliche Auslegung wird aufgrund des Austauschs von 
Planunterlagen wiederholt. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen und Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplanes vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 6 BauGB bei der 
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Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 
 
Auslegungszeiten: 
vormittags:  montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr; 
nachmittags: montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Weitere Informationen zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes 
„Rhede BO 3, 1. Änderung“ erhalten Sie während des 
Offenlegungszeitraums im Internet unter der Adresse 
https://www.rhede.de/bauleitplanung 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1e der EU‑Datenschutz-
Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz NRW. Soweit Sie eine 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Die Angabe Ihrer 
personenbezogenen Daten und der E-Mail-Adresse dient der weiteren 
Kommunikation und der Auswertung Ihrer Stellungnahme im 
Bauleitplanverfahren. In öffentlich einsehbaren Dokumenten zum Verfahren 
wird Ihre Stellungnahme anonymisiert. 
 
 
Rhede, 16. Mai 2023 

Bernsmann 
Bürgermeister 
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